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FACTSHEET SUPERVISION 

Wien, 17. Februar 2005
Facts zur Supervision im Krankenhaus

Vom Lainz-Skandal 1989...

Der Skandal im Krankenhaus Lainz, wo in den Jahren 1983 bis 1989 vier Hilfsschwestern 41 PatientInnen töteten, gilt als Auslöser für die Entwicklung von Supervisionsmodellen. Überbelegung, beruflicher Stress und Personalnot dürfte die Pflegerinnen damals dazu bewogen haben, sterbenskranke und „lästige" Patientinnen zu „beseitigen", wie es in der Anklage hieß. Unter dem Schock der Vorkommnisse wurde erstmals die Notwendigkeit von Hilfestellungen für Krankenhausbedienstete öffentlich diskutiert und koordinierte Supervision als Lösung vorgestellt.

...zur Entwicklung von Supervisionsmodellen

Der Skandal im Krankenhaus Lainz führte zur Entwicklung von strukturierten und organisierten Supervisionsmodellen in vielen Krankenhäusern Österreichs. Seit 1990 gibt es koordinierte Supervision in Salzburger Krankenhäusern. Das Projekt „Supervision an den Salzburger Landeskliniken“ unter der Leitung von Dr. Hermann Widauer gilt als Pioniermodell (siehe Beilage). Dabei werden gemeinsam mit einem Team von elf SupervisorInnen jährlich ca. 200 Aufträge für Supervision koordiniert und durchgeführt.

Oberösterreich, Wien und Tirol übernahmen das Salzburger Modell nach dem Lainzer Skandal 1989 und bieten seither ebenfalls flächendeckende Supervision in den öffentlichen Krankenanstalten bzw. Universitätskliniken an. In Wien besteht seit 2003 ein Kooperations-Modell zwischen KAV (Krankenanstaltenverbund) und ÖAGG (Österr. Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik), welches Supervision für rund 32.000 MitarbeiterInnen anbietet.

Auch Krankenhausbedienstete brauchen Hilfe

Belastende Arbeit unter sich verändernden internen und externen Rahmenbedingungen erhöhen den Bedarf an Supervision für immer mehr Krankenhausbedienstete.

Neben Personalmangel und Überlastung, sieht sich das Krankenhauspersonal weiteren Schwierigkeiten gegenüber: Wachsende fachliche Anforderungen, geringe Wertschätzung für die geleistete Arbeit, Versagensängste aufgrund hoher persönlicher Ansprüche, Teamkonflikte und geringes Konfliktlösungspotenzial der Vorgesetzten sowie die Tabuisierung von Problemen und Belastungen wie Tod oder die Mitteilung schwerwiegender Diagnosen.

Weiteren Druck auf ÄrztInnen, PflegerInnen und TherapeutInnen      üben mündige PatientInnen bzw. deren Angehörige aus. Sie begegnen der Medizin und Pflege mit Skepsis und hohen Erwartungshaltungen.

Zudem wird durch veränderte Arbeitsstrukturen die Kommunikation innerhalb und zwischen den unterschiedlichen ExpertInnenteams in Krankenhäusern immer wichtiger. 

Dieser steigende Bedarf an Koordination und Teamfähigkeit macht neben den oben genannten Problemen koordinierte Supervision notwendig.

Österreichs Gesundheitssystem in Zahlen

Laut Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 2004 (Hrsg. Statistik Austria) gab es in Österreich im Jahr 2003 272 Krankenanstalten mit 70.647 Betten. 75.027 Beschäftigte versorgten rund 2,5 Mio. PatientInnen. Das Verhältnis zwischen Krankenhausangestellten und PatientInnen betrug im Durchschnitt 1:33.

Politische Rahmenbedingungen

Veränderungen durch die gesundheitspolitischen Maßnahmen wie Einsparungen, Zusammenlegungen von Abteilungen oder Krankenhäusern, etc. führen zu internen Verunsicherungen und Spannungen. Der Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern steigt an und erhöht den Druck auf die Mitarbeiter, von denen immer mehr Flexibilität gefordert wird. In Zeiten struktureller Veränderungen sind Führungskompetenzen und Konfliktlösungspotenzial gefragt, welche wiederum in Teamsupervision bzw. Coaching für das Leitungspersonal erarbeitet werden kann.

Settings und Wirkung

Je nach Bedarf werden verschiedene Settings, das sind Formen der Supervision für die diversen Berufsgruppen wie Krankenschwestern, Krankenpfleger, ÄrztInnen, PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen angewandt. Angeboten werden Einzelsupervision, Teamsupervision für bestehende Stationsteams, Gruppensupervision für homogene Berufsgruppen oder interdisziplinäre Gruppen, weiters Fallsupervision am konkreten Einzelfall und Coaching für leitendes Personal. Im Gespräch erkennt der Supervisor die Probleme, spricht diese an und arbeitet mit den Supervisanden handlungs- und lösungsorientiert.

Supervision dient der Professionalisierung des Krankenhausbetriebes und der Patientenbetreuung, indem sie zur Reflexion und Verbesserung komplexer Arbeitsabläufe anregt, Koordinierungsaufgaben übernimmt und Kommunikationsstrukturen optimiert. Supervision hilft dem Personal bei persönlichen Belastungen wie z.B. durch Reflexion und Entwicklung von Strategien im Umgang mit „schwierigen“ PatientInnen und wirkt bei der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit in Krisensituationen. 

Das Modell in Oberösterreich sieht fünf Problem- bzw. Lösungsgruppen vor:

1. Lösung vergangener oder aktueller Probleme in der Kommunikation und Zusammenarbeit

2. Reflexion von vergangenen und aktuellen Arbeitssituationen und Kooperation

3. Entlastung für MitarbeiterInnen mit akuten und kontinuierlichen schweren Arbeitsbelastungen

4. Entlastung bei kontinuierlichen Belastungen und Lernen aus der Praxis

5. Zukünftige Herausforderungen und aktuelle Veränderungen bewältigen, gestalten und managen

In Wien umfasst der Krankenanstaltenverbund (KAV) rund 32.000 MitarbeiterInnen in Gesundheitsberufen, für die er im Rahmen einer Reihe von Hilfs- und Beratungsangeboten Supervision anbietet. Seit 2003 steht das Supervisionsangebot auf „neuen Beinen“ und wird in Kooperation mit dem externen Partner ÖAGG (Österr. Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik) umgesetzt. Die so genannte „Kurz-Supervision“ wird mit Hilfe externer und mit Feldkompetenz ausgestatteter SupervisiorInnen durchgeführt. Ziel ist es innerhalb von zehn Monaten mit den Betroffenen die Konfliktsituationen zu lösen.

Supervision hilft auch den PatientInnen

Die ÖVS, ihre SupervisorInnen und AuftraggeberInnen sind sich einig, dass Krankenhauspersonal durch Supervision hochprofessionell und patientenorientiert in ihrer Arbeit unterstützt wird. Fallsupervision stellt einen unmittelbaren Bezug zur Arbeit an und mit den PatientInnen her und hilft den PatientInnen dadurch unmittelbar.

Forderung an politische Entscheidungsträger

Supervision in Krankenhäusern ist im Krankenanstaltengesetz BGBL Nr. 801/1993 gesetzlich geregelt, wobei kein/e KrankenhausmitarbeiterIn ein einklagbares Recht auf Supervision hat. Die Überprüfung und Umsetzung der gesetzlichen Regelungen und Richtlinien gilt als allgemeine Forderung. Supervision darf nicht als Alibihandlung eingesetzt werden, sondern die verantwortlichen LeiterInnen der Krankenanstalten sollten zur Schaffung notwendiger Voraussetzungen für Supervision verpflichtet werden. Für die Zukunft der Supervision im Krankenhaus wünschen sich Österreichs SupervisiorInnen die Entwicklung einer speziellen Krankenhausorganisationssupervision unter Einbeziehung der KooperationspartnerInnen und EntscheidungsträgerInnen.

Die ÖVS hilft den Helfern

In der ÖVS gibt es rund 1.100 SupervisorInnen, wovon mehr als die Hälfte unter anderem an Krankenhäusern im Einsatz ist. 

Das komplette Verzeichnis gibt es auf www.oevs.or.at.
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